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Ein Gründach ist zusätzlicher Erholungs-
raum für Menschen und ein willkom-
mener Lebensraum für Fauna und Flora. 

Eine grüne Fassade oder ein grünes Dach 
können aber noch mehr. Sie geben der Natur 
einen Teil der versiegelten Fläche zurück, sor-
gen für geringere Temperaturschwankungen, 
ausgeglichene Feuchtigkeit oder eine verbes-
serte Luftreinigung. Eine Begrünung schützt 
auch das Dach, denn dieses ist ohne Bepflan-
zung Temperaturen zwischen minus dreissig 
und plus achtzig Grad Celsius ausgesetzt. 

Rat&Recht Freizeit&Reisen

Der Mieter muss die Mietsache dem 
Vermieter spätestens am letzten Tag 
der Mietdauer während der üblichen 

Geschäftszeiten zurückgeben, sofern der 
Mietvertrag keine andere Regelung vorsieht. 
Die Formulierung des Gesetzes, der Mieter 
habe die Sache in dem Zustand zurückzu-
geben, der sich aus dem vertragsgemässen 
Gebrauch ergibt, will besagen, dass der Mie-
ter nicht für die aus dem korrekten Gebrauch 
der Sache resultierenden ordentlichen Ab-
nützungen aufzukommen hat, gehört es 
doch zum Wesen des Gebrauchs einer Sache, 
dass diese dadurch abgenützt wird. Was im 
konkreten Fall als ordentliche Abnützung 
zu gelten hat, ist aufgrund der Zweckbe-
stimmung des Mietobjekts zu ermitteln. 
Der Mieter haftet dem Vermieter für Abwei-
chungen von dem in Art. 267 Abs. 1 OR 
umschriebenen Zustand, wenn diese auf ver-
trags- oder pflichtwidriges Verhalten des Mie-
ters, der Mitbewohner, von Gästen und Un-
termietern zurückzuführen sind.� seite 15
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Referenzzinssatz für Mieten – 
Seit dem 3. September liegt der 
Referenzzinssatz neu bei 2 %.

Zinssatz auf 
Rekordtief

EIGENTUM&POLITIK BAUEN&WOHNEN

Mietrecht – Vielerorts ist bald Zügeltermin. Was gilt es zu beachten?
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Unbehandelte Hölzer,  auch angeblich 
wetterresistente und zumeist teure, 
verfärben sich unter Sonne und Re-

gen. Die Druckimprägnierung bietet eine 
Möglichkeit, diesem Prozess entgegenzu-
wirken. Sie hat sich für alle Holzanwen-
dungen etabliert, bei denen das Material 
sehr hoher Feuchtigkeit widerstehen muss. 
Die Druckimprägnierung erzeugt eine 
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Druckimprägniertes Holz – So trotzt 
die Aussenhaut eines Gebäudes 
Wind und Wetter.

Schöne Holz-
fassaden

bild archiv g'plus

Gemäss Mietrecht entspricht die Re-
duktion des Referenzzinssatzes von 
2,25% auf 2% einer Mietzinsreduk-

tion von 2,91%. Gegen diesen Senkungsan-
spruch kann der Vermieter folgende Kosten 
zur Verrechnung bringen: 40 Prozent der 
Teuerung (gemäss Landesindex der Konsu-
mentenpreise) seit der letzten Mietzinsan-
passung sowie Steigerungen der Unterhalts- 
und Betriebskosten (Gebühren, Wasserzinse, 
Versicherungsprämien, Verwaltungskosten 
etc.). Des Weiteren kann der Vemieter die 
seit der letzten Mietzinsanpassung vorge-
nommenen umfassenden Überholungen und 
andere wertvermehrende Investitionen ver-
rechnen. Generell besteht gemäss Gesetz 
aber nur dann ein Senkungsanspruch, wenn 
der Vermieter mit dem bestehenden Mietzins 
einen übersetzten Ertrag erzielt. � seite 3

Dank dem Schutz durch die Pflanzen kann die 
Lebensdauer des Daches verdoppelt werden. 
Im Sommer wirkt die Begrünung kühlend, im 
Winter als Wärmeisolation.� seite 29

Gartenbau – Grün an Dach und Wand bringt viele Nutzen.

Lebendige Dächer  

BI
LD

 K
O

ST
 H

O
LZ

BA
U

 A
G

, K
Ü

SS
N

A
CH

T 
A

M
 R

IG
I

Schutzschicht von der Oberfläche des Hol-
zes bis mehrere Millimeter in sein Inneres. 
Je nach Holzart wird im Wechseldruck- 
oder Kesseldruckverfahren imprägniert. 
Dabei werden die Hölzer in einem Druck-
kessel geflutet und während mehrerer Stun-
den in Druck- und Vakuumphasen imprä-
gniert. Die in Wasser gelösten Salze werden 
im Holz fixiert und bewahren das Holz 

dauerhaft vor Fäulnis und Schädlingsbe-
fall. � seite 19


